
Gemeinde elvesheivo 

Bebauungsplan 

Brunnenwes. Neckarsit - Weinheimer Str.- Mühlen weg 



Ilvesheim, den 5. August 1974 

Begründung 

ZUM 

Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Brunnenweg - 

Neckarstraße - Weinheimer Straße - Mühlenweg. 

I. Der Bebauungsplan wurde aus dem rechtskräftigen Flächen-

nutzungsplan der Gemeinde Ilvesheim entwickelt. 

II. Beim Geltungsbereich handelt es sich um ein bebautes Ge-

biet, mit Ausnahme von Grundstück Flst.Nr. 3369. 

III. Mit dem Bebauungsplan soll durch Festlegung von Baugrenzen 

die rückwärtige Bebauung der Grundstücke verhindert werden. 

IV. Kosten für die Erschließung fallen nicht mehr an. 

V. über deh Geltungsbereich bestehen die rechtskräftigen 

Bebauungspläne "Im Gänsfraß", genehmigt vom Landratsamt 

Mannheike am 15.12.1949 und 3o.1.1952. 



Gemeinde Ilvesheim Rhein-Neckar-Kreis 

Satzung 

über den 

Bebauungsplan für den Bereich zwischen Brunnenweg 

Neckarstraße - Weinheimer Straße - Mühlenweg. 

Aufgrund der §§ 1, 2 und 8 - lo des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 196o 
(BGBl. I S.341) §§ 111 Abs.1 und 112 Abs.2 Nr. 2 der Landesbauordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung vom 20.6.1972 (GesBl. S.351) 
i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 
(Ges.nl. S.129) in der zuletzt geänderten Fassung hat der Gemeinderat 
am 23. Januar 1976 den Bebauungsplan für den Bereich zwischen Brunnen- I 
weg - Neckarstraße - Weinheimer Straße - Mühlenweg als Satzung be-
schlossen. 

§ 1 

Gegenstand der Änderung 

Gegenstand der Änderung bzw. Ergänzung ist 

1.die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung, 

2. die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung, 

3. die Festlegung von Baulinien und Baugrenzen, 

4. die Neufestsetzung der Bauweise. 

§ 2 

Inhalt der Änderung 

Die Bebauungspläne "Im Gänsfraß",endgültig festgestellt und genehmigt 

vom Landratsamt Mannheim am 15.12.1949.  und 30.1.1952, werden zeichne,-

risch nach der Maßgabe der Begründung vom 5.8.1974 ergänzt. 

§ 3 
Bestandteile des geänderten Bebauungsplanes  

Der Bebauungsplan besteht nunmehr aus: 

1. den Bebauungsplänen "Im Gänsfraß", endgültig festgestellt und ge-

 

nehmigt vom Landratsamt Mannheim am 15.12.1949 und 30.1.1952, 



2. dem Bebauungsplan im Bereich zwischen Brunnenweg - Neckarstraße - 

Weinheimer Straße - Miihlenweg mit den auf dem Bebauungsplan aufge-

druckten schriftlichen Festsetzungen. 

Die Begründung vom 5.8.1974 ist eine Beigabe. 

§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den aufgrund von 

111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt. 

§ 5 

Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt gemäß § 12 BBauG mit der Bekanntmachung der er-

teilten Genehmigung und Auslegung in Kraft. 

Ilvesheim, den 26. Januar 1976 
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